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Auftraggeber Vergabe-/Auftragsnummer Auftragsdatum 

  

Auftragnehmer 

Baumaßnahme 
 
 
Leistung  

 
 
Leistungsort Beginn Fertigstellung bzw. Beendigung 
   
 
Abnahme 
 
Ort:  Datum:  Uhrzeit:  
      
Teilnehmer 
Für den Auftraggeber: 

 

Für den Auftragnehmer: 

 

 Abnahme der Gesamtleistung  
 Abnahme folgender, in sich abgeschlossener Teile der Leistung  

  

  siehe Anlage 
 Abnahme der ausgeführten Leistung im Falle der Kündigung  
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Zur Abnahme sind folgende Unterlagen vorgelegt worden: 

 

Festgestellt wurden: 
 keine Mängel 
 folgende Mängel: 

  

 folgende Mängel laut Anlage(n) 
 folgende Mängel, die zur Kündigung geführt haben: 

  

 Die festgestellten Mängel sind unverzüglich, spätestens bis zum   zu beseitigen. 
 Dies gilt nicht für die Mängel, die zur Kündigung geführt haben. 

 Kommt der Auftragnehmer dem nicht nach, ist der Auftraggeber berechtigt, die Mängel auf Kosten des 
Auftragnehmers beseitigen zu lassen. 

 Die Abnahme wird verweigert, weil die festgestellten Mängel wesentlich sind. 
 Zusätzliche Absprache: 

  

Alle übrigen Ansprüche des Auftraggebers bleiben weiterhin unberührt. 

Der Auftraggeber behält sich vor, die vereinbarte Vertragsstrafe geltend zu machen. 
Auftragnehmer1: Auftraggeber: 
  
  
In Vertretung/Im Auftrag In Vertretung/Im Auftrag 
  
  
 

                                                      
 
 
1  Unterschrift des Auftragnehmers ist nur erforderlich, wenn eine gemeinsame Abnahme stattgefunden hat. 


	ag_vergabe_nr: 375.01
	ag_datum: 14.03.2022
	ag_105: Müller Euro Bau GmbH
	ag_106: Untere Hauptstraße 85
	ag_107: 09241 Mühlau
	ag_108: 
	ag_massnahme_bez_1: Neubau St. Georg Grund- und Mittelschule Bad Aibling
	ag_massnahme_bez_2: 
	ag_leistung_bez: Innenputzarbeiten
	ag_leistung_ort: Bad Aibling
	ag_beginn: 02.05.2022
	ag_fertig: 25.07.2023
	ag_109: Bad Aibling
	ag_110: 25.07.2023
	ag_111: 09:00
	ag_112: Hr. Gruber (Stadt Bad Aibling Hochbau)
Hr. Eddison (Objektüberwachung)

	ag_113: Hr. Müller (in Abwesenheit)
	ag_115: Ja
	ag_116: Off
	ag_117: 
	ag_118: Ja
	ag_119: Off
	ag_201: Anlage 1 - Mängelliste 375.01 Löcher und Lunker 1.OG/2.OG
Anlage 2 - Mängelliste 375.01 Löcher und Lunker 3.OG
Anlage 3 - Restleistungsliste und Mängelliste vom 25.07.2023
Anlage 4 - Zustandsfeststellung 1.OG und 2.OG vom 14.02.2023
	ag_202: Off
	ag_203: Ja
	ag_204: Schadensvorbehalt:



Lunker in den Wänden im 1.+2.OG wurden nicht, wie aufgefordert, vom AN gefüllt.

Daher wurden diese Mängel in Ersatzvornahme beseitigt und 9.647 € netto bei der letzten AR einbehalten. Siehe hierzu Anlage 1. 
	ag_205: Ja
	ag_206: Off
	ag_207: 
	ag_208: 11.08.2023
	ag_209: Off
	ag_210: Off
	ag_211: Die Dokumentationsunterlagen werden per separatem Schreiben durch die OÜ angefordert.

Da die Baubestandsdokumentation zum Zeitpunkt der Abnahme nicht vorliegt, erfolgt diese vorbehaltlich der noch ausstehenden Prüfung durch die OÜ, ob die verbauten Bauprodukte die im Auftrags-LV geforderten Anforderungen erfüllen.



Wir fordern SIe außerdem auf Ihre Schlussrechnung bis 24.08.2023 per Post an unser Büro zu senden.
	ag_212: 
	ag_213: 
	ag_vergabest_land: 
	ag_vergabest_nam: Stadt Bad Aibling
	ag_vergabest_str: Marienplatz 1
	ag_vergabest_plz_ort: 83043 Bad Aibling


